
ERA wird zum 01.01.2008 bei der MTU
eingeführt. Der Betriebsrat hat von An-
fang an gefordert, die Aufgabenbeschrei-
bungen gemeinsam zu erarbeiten. Das hat
die Personalabteilung abgelehnt und von
ihrem Recht der Ersteinstufung Gebrauch
gemacht.

Deshalb trägt der Arbeitgeber auch die
Verantwortung für die Einstufungen. Ihre
Einstufungen sind bis auf die Fälle, denen
der Betriebsrat zugestimmt hat, die Ein-
stufungen des Arbeitgebers. Er trägt auch
die Verantwortung Ihnen gegenüber diese
Tatsache zu rechtfertigen.

Am Freitag, 30.11.2007 erhalten Sie
neben Ihrer Lohn- und Gehaltsabrech-
nung einen Brief der Personalabteilung
mit der genauen Zusammensetzung Ihres
neuen ERA-Entgeltes. Mit diesem Falt-
blatt wollen wir IG Metall-Betriebsräte
noch auf einige wichtige Punkte im Zu-
sammenhang mit der ERA-Einführung
am 01.01.2008 hinweisen. 

In dem Entgeltbrief wird die Rede von
einer vorläufigen Einstufung sein.
Das hängt damit zusammen, dass die Pa-
ritätische Kommission bis zum 18. De-
zember 2007 tagt und noch nicht alle
Niveaus verbindlich geklärt worden sind.
Außerdem befindet sich eine Reihe von
Niveaus in Reklamation durch den Be-
triebsrat. Bei der Erstellung dieser Briefe
war es auch nicht möglich, bereits ver-
handelte Veränderungen noch rechtzeitig
einzuarbeiten. Die Mitteilungen, die Sie
am 30.November bekommen werden,
sind „vorläufige” Einstufungen.

Ob die Ihnen übertragene Arbeitsaufgabe
bzw. Ihr Aufgabenniveau verbindlich
oder vorläufig eingestuft ist bzw. sich in
Reklamation befindet, erfahren Sie von
Ihrem zuständigen Personalbetreuer bzw.
von den Kollegen des Betriebsrates.
Diese Anfrage macht jedoch erst dann
Sinn, wenn Sie durch Ihre Vorgesetzten
Ihr Aufgabenniveau überreicht und erläu-
tert bekommen haben. Dies soll in der er-
sten Dezemberwoche geschehen.
Verlangen Sie bitte deshalb eine Kopie
Ihres Aufgabenniveaus. 

Warum und wie Sie welcher Entgelt-
gruppe zugeordnet werden, können Ihnen
die Vorgesetzten nicht erläutern.Wenden
Sie sich deshalb mit Ihren Fragen an die
Abteilung PBO, die Arbeitsbewerter.
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Liebe Kolleginnen und
Kollegen, 

Thema ERA

Projektleiter des ERA-Teams: Armin Möhle



Bei einer eventuellen Reklamation Ihrer-
seits gilt es einige Punkte zu beachten.

Zunächst einmal liegt ein Reklamations-
formular bereit, das Sie beim Betriebsrat
bzw. bei den Personalbetreuern erhalten,
oder im Infonet unter den Seiten des Be-
triebsrats abrufen können. Beim Ausfül-
len dieses Formulars stehen Ihnen die
Betriebsräte gerne zur Seite. Der erste
wichtige Schritt ist folgender:

Prüfen Sie bitte genau, ob die beschrie-
bene Arbeitsaufgabe Ihrer tatsächlichen
Tätigkeit entspricht. Enthält es Fehler
bzw. muss es ergänzt werden oder wur-
den Sie einem gänzlich falschen Aufga-
benniveau zugeordnet. 

Nur diese oben genannten Gründe be-
rechtigen Sie zu einer Reklamation. 

Es kann nur beim Arbeitgeber reklamiert
werden, die Betriebsräte können Sie na-
türlich dabei unterstützen. Erst ab Ein-
gangsstempel durch die Personalseite gilt
die Reklamation als abgegeben. Für die

Abgabe der Reklamation gibt es keine
Fristen. Sie erhalten von Ihrer Reklama-
tion eine Kopie.

Ob Sie direkt nach Erhalt Ihrer Aufga-
benbeschreibung reklamieren oder zu
einem späteren Zeitpunkt, entscheidet
nicht über die Rechtmäßigkeit bzw. Zu-
lässigkeit Ihrer Reklamation.

Allerdings müssen Sie berücksichtigen,
dass bei einer eventuellen Korrektur der
Entgeltgruppe durch die Reklamation,
eine mögliche Nachzahlung ab dem Zeit-
punkt des Eingangsstempels der Rekla-
mation erfolgt. 

Dabei gilt folgender Grundsatz:

„Mit der Einführung des ERA-TV wird
für alle Beschäftigten ein neues Lei-
stungsentgelt eingeführt. Mit diesem Lei-
stungsentgelt wird eine über der
tariflichen Bezugsbasis (Grundentgelt)
liegende Leistung abgegolten. Es wird
eine Leistungsbasis unterstellt, die bei
menschengerechter Gestaltung von Ar-
beitsplatz, Arbeitsablauf und Arbeitsum-
gebung von durchschnittlich geeigneten
Beschäftigten ohne gesteigerte Anstren-
gung auf Dauer zu erreichen ist.“
(Zitat: Betriebsvereinbarung zum tarifli-
chen Leistungsentgelt gemäß §§ 14-21
ERA-TV)

Leistungsentgelt:
Beurteilen/Zielvereinbarung
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Reklamation Grundentgelt



Diesen Grundsatz über die Leistungsba-
sis aus der Betriebsvereinbarung, den der
Betriebsrat dort festschreiben ließ, halten
wir für sehr wichtig. Für beide Metho-
den, Beurteilung und Zielvereinbarung,
bedeutet dies:

-bei der Beurteilung die Stufe C „liegt
voll in den Erwartungen“ 
-bei den Zielvereinbarungen heißt dies
„das Ziel zu 100 % erreicht“

Ausnahmen sind Teamleiter, Meister und
Fachreferenten, deren Leistungsentgelt
ausschließlich aus Zielvereinbarungen
festgelegt wird. Für alle anderen Beschäf-
tigten kommen die beiden Methoden
„Beurteilen und Zielvereinbarungen“ je
zur Hälfte zur Anwendung. 

Die direkten Vorgesetzten hatten die Auf-
gabe im September anhand eines ver-
bindlichen Formulars eine Leistungs   be- 
urteilung ihrer Mitarbeiter durchzufüh-
ren. Die Ergebnisse dieser Beurteilung
wurden den Beschäftigten im November
in Beurteilungsgesprächen dargelegt.

Vorab zwei Hinweise:

- Der Vorgesetzte ist verpflichtet, Ihnen
eine Kopie der Beurteilung auszu  händi-
gen

- Ihre Unterschrift bedeutet nicht Ihr Ein-
verständnis, sondern nur Ihre Kennt niss-
nahme

Wenn Sie mit der Beurteilung nicht ein-
verstanden sind, haben Sie selbstver-
ständlich das Recht zu reklamieren,
entweder bei der Personalabteilung oder
über den Betriebsrat.

Es existieren keinerlei Vorgaben, dass ein
Vorgesetzter bei der Beurteilung einen
Durchschnitt von 14 oder 15 Punkte er-
reichen muss. Es gibt eine Spannbreite
von 0 bis 28 Punkte. 

Ihr Vorgesetzter hat Sie so zu beurteilen,
wie er Ihre Leistung sieht. 

Die Vorgesetzten werden mit Ihnen be-
ginnend im Dezember Zielvereinbarun-
gen abschließen. Entweder Einzel     ziel-
 ver einbarungen oder, wo notwendig (z.B.
heutige Akkordbereiche), mit Gruppen.
Bei Gruppen ist deshalb ein Gruppen-
sprecher zu wählen. Bei größeren Grup-
pen sind auch mehrere Gruppensprecher
möglich.
Es können grundsätzlich nur Ziele ver-
einbart werden, die erreichbar bzw. be-
einflussbar sind. Dazu bietet die
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Zielvereinbarungen
Beurteilen



Betriebs vereinbarung „Tarifliches Lei-
stungsentgelt ERA“ einen Zielkatalog,
aus dem die Vorgesetzten 3 bis 5 Ziele zu
definieren haben. 

Des Weiteren sind den Beschäftigten für
die Zielvereinbarungen die notwendigen
Informationen bzw. Daten darzulegen.

Achten Sie bitte deshalb darauf, dass die
Ziele, wie schon oben erwähnt, unter nor-
malen Umständen erreichbar sind und
auch die Möglichkeit bieten, Ziele zu
übertreffen. Lassen Sie sich eine Kopie
der Zielvereinbarung aushändigen.

(Armin Möhle)
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gegnen. Wir Betriebsräte begleiten und
unterstützen Euch auf dem Weg in die
ERA-Welt.

(Patrick Müller)

Zum Schluss eine Bitte:

Wir sind uns bewusst, dass die Einfüh-
rung von ERA bei manchen Kolleginnen
und Kollegen Unsicherheit, Ängste und
bei einigen Verärgerungen, oder im posi-
tiven Fall auch Freude auslösen wird.
Hinter uns liegt ein zähes Ringen um
Verbesserungen.Viele Probleme konnten
geregelt werden, aber eben nicht alle. 

Eines ist uns ganz wichtig: mit der Ein-
führung von ERA hört dieser Verbesse-
rungprozess nicht auf. Wir werden dort
wo es nötig ist mit den Beschäftigten re-
klamieren und einen fairen und gerechten
Behandlung mit dem Arbeitgeber einfor-
dern. Wir bitten die Kolleginnen und Kol-
legen von Ihrem Reklamationsrecht,
wenn nötig, Gebrauch zu machen.
Für alle Beteiligten ist es hilfreich, ruhig
und besonnen dem Thema ERA zu be-
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